Verweigerung der Zustimmung einer Einstellung für Vertretungsunterricht (U+)
Personalrat der

ABC-Schule

Der Personalrat stimmt der Einstellung von XYZ nicht zu. 

Begründung

Die geplante Maßnahme verstößt gegen die folgenden Vorschriften des Schul- und Tarifrechts bzw. Grundsätze und Regelungen des HPVG:

1. Lehrerin oder Lehrer im Sinn des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) ist, „wer an einer Schule selbstständig Unterricht erteilt“.  § 86 Absatz 1 HSchG schreibt vor, dass Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen Bedienstete des Landes sind und in der Regel in das Beamtenverhältnis zu übernehmen sind. 

Hier konkrete Erkenntnisse einfügen, in welcher Form die Bewerberin/derBewerber eigenverantwortlich/selbstständig Unterricht erteilen sollen.    

2. Das Hessische Lehrerbildungsgesetz legt fest, dass in zwei Staatsprüfungen festzustellen ist, dass die Bewerberinnen und Bewerber durch das Studium bzw. den Vorbereitungsdienst die erforderlichen Voraussetzungen für die Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler besitzen und die Ziele des Studiums bzw. der Pädagogischen Ausbildung  erreicht haben (§ 1, § 17, § 43 u.a.). Eine aktuelle Informationsschrift des Kultusministerium zur Verabschiedung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes trägt zu Recht die Überschrift: „Guter Unterricht benötigt dauerhafte Professionalität.“

Hier einfügen, was über den Ausbildungsstand der Bewerberin/des Bewerbers bekannt ist.

3. Die Voraussetzungen der Anordnung zu Erteilung einer Unterrichtserlaubnis (Amtsblatt 1991, S. 807) sind nicht gegeben. 

Hier mit konkreten Erklärungen einfügen

· wenn der Personalrat kein „unabweisbares Unterrichtsbedürfnis“ erkennt (z.B. weil personelle Ressourcen der Schule nicht genutzt wurden, es sich nicht um Unterricht nach der Stundentafel handelt etc.)

· wenn es Hinweise darauf gibt, dass es keine nachhaltigen Bemühungen gab, eine ausgebildete Lehrkraft zu gewinnen.

4. Die Eingruppierung in Punkt X des Arbeitsvertrags entspricht nicht den Richtlinien zur Vergütung der im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrkräfte an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach dem BAT (Erlass vom 13.2.1997, Amtsblatt 3/1997)

Hier angeben, gegen welche Eingruppierungsrichtlinie verstoßen wurde.

5. Der Personalrat sieht den Frieden an der Dienststelle gefährdet, wenn vermehrt nicht ausreichend qualifizierte Personen im Unterricht eingesetzt werden. Die ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer müssen die Personen anleiten, unterstützen und ggf. auch kurzfristig wieder ersetzen, ohne dass sie an anderer Stelle für diese erhebliche Mehrarbeit entlastet werden. Dies kann zu massiven Spannungen zwischen den Stammbeschäftigten und den Aushilfskräften führen.
Hier ggf. konkrete Beispiele auch aus der jüngeren Vergangenheit  angeben.

6. Der Personalrat stellt fest, dass der Vertrag unter Missachtung der Mitbestimmungsrechte des Personalrats bzw. der Grundsätze der vertrauensvollen Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Beabsichtigte Maßnahmen, die der Beteiligung unterliegen, sind „rechtzeitig und eingehend mit dem Personalrat zu erörtern“. Strittige Fragen sind „mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln“ (§ 60 Absatz 4 HPVG).

Hier konkrete Details des Verfahrens eintragen, zum Beispiel: 

· Der/dieBeschäftigte hat bereits die Arbeit aufgenommen, ohne dass der PR beteiligt wurde.

· Dem PR lag kein Arbeitsvertrag vor.

· Der Personalrat wurde über die Qualifikation des Bewerbers/der Bewerberin bzw. die  Vertragskonditionen etc. nicht informiert.

· Einwendungen des Personalrats wurden vom Tisch gewischt, ohne dass ein ernster Wille zur Einigung erkennbar war.

Anlage: Anordnung zu Erteilung einer Unterrichtserlaubnis (Amtsblatt 1991, S. 807)

1. Bewerber, die gegen Stundenvergütung oder im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden sollen und eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt oder beide Staatsprüfungen für ein Lehramt in anderen Bundesländern abgelegt haben, sofern diese Prüfungen der in Hessen vorgeschriebenen gleichwertig sind und die Beschäftigung in der Schulform erfolgt, für die die Prüfung abgelegt wurde; 
2. Bewerber, die die Eignung für einen Unterrichtseinsatz in einzelnen Fächern durch den Nachweis ihrer fachlichen Qualifikation, insbesondere durch die Teilnahme an besonderen Fortbildungsveranstaltungen oder durch Überprüfung ihrer unterrichtlichen Fähigkeiten in Hessen erbracht haben; 
3. Bewerber, die gegen Stundenvergütung oder im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden sollen und die Voraussetzungen der Nr. 1 und 2 nicht erfüllen, wenn ein unabweisbares Unterrichtsbedürfnis vorliegt und nachhaltige Bemühungen zur Gewinnung einer ausgebildeten Lehrkraft ohne Ergebnis geblieben sind“. (Anordnung vom 12.8.91)

